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Anlage A 4.2/1 

Zur DIN 18065  

(Hinweis: Dieser Absatz entspricht der MVV Technische Baubestimmungen) 

1 Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 und in Wohnungen. 

2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenräumen not-
wendiger Treppen in bestehenden Gebäuden: 

Durch den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der 
notwendigen Treppe als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der 
Treppe grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden. Der nachträgliche Einbau eines Treppen-
lifts ist zulässig, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

1. Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen. 
2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion 

nicht wesentlich unterschritten werden; eine untere Einschränkung des Lichtraumpro-
fils (s. Bild A.7) von höchstens 20 cm Breite und höchstens 50 cm Höhe ist hinnehm-
bar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Gehbereich (s. Ziffer 8) nicht 
verändert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden können. 

3. Wird ein Treppenlift über mehrere Geschosse geführt, muss mindestens in jedem Ge-
schoss eine ausreichend große Wartefläche vorhanden sein, um das Abwarten einer 
begegnenden Person bei Betrieb des Treppenlifts zu ermöglichen. Das ist nicht erfor-
derlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm ge-
sichert ist. 

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf 
nicht einschränkt. Im Störfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne größeren 
Aufwand in die Parkposition fahren lassen. 

5. Während der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Trep-
penlifts hochgeklappt sein. Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite 
der Treppe von 60 cm verbleiben. 

6. Gegen die missbräuchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein. 
7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das tech-

nisch möglich ist. 

3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebäude darf durch den nachträgli-
chen Einbau eines zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um höchstens 10 cm 
unterschritten werden. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Min-
destlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungen der DIN 18065. Abweichende Festlegun-
gen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon unberührt. 
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die über eine Parkerleichterung auf Grundlage der Straßenverkehrs-
ordnung verfügen. Fraueneinstellplätze sind unter Hinweis auf die 
Berechtigung nach Satz 2 als solche zu kennzeichnen. Sie sind so 
anzuordnen, dass in der Garage möglichst nur kurze Fußwege zurück-
gelegt werden müssen. Im Bereich der Fraueneinstellplätze sollen gut 
sichtbare Alarmmelder in ausreichender Zahl angebracht sein. 
Fraueneinstellplätze und die zu ihnen führenden Fußwege, 
Treppenräume und Aufzüge sollen von einer Aufsichtsperson 
eingesehen oder durch Videokameras überwacht werden können.“ 

3. § 4 Absatz 9 wird wie folgt hinzugefügt: 

Die Absätze 1 bis 5, 7 und 8 gelten nicht für automatische Garagen. 

4. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile von Außen-
wänden von Mittel- und Großgaragen müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 

5. § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

In geschlossenen Großgaragen muss zur Beleuchtung der Rettungs-
wege eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein. 

6. §16 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

Die Art der Feuerlöschanlage ist im Einzelfall im Benehmen mit der 
zuständigen Berufsfeuerwehr festzulegen. 

7. § 19 Absatz 3 wird wie folgt hinzugefügt: 

Absatz 2 gilt nicht für Kraftfahrzeuge, die Arbeitsmaschinen sind und 
für Ausstellungs-, Verkaufs-, Werkstätten- und Lagerräume für Kraft-
fahrzeuge. 

- zu Anlage A 4.2/2 - DIN 18040-1; Barrierefreiheit von öffentlich 
zugänglichen baulichen Anlagen 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile 
baulicher Anlagen, die nach § 50 Absatz 2, 3 und 4 der Bremischen 
Landesbauordnung barrierefrei sein müssen. 

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu 
beachten: 

1. Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausgenommen. 

2. Die in Abschnitt 4.4 und 4.7 genannten Schutzziele, Hinweise und 
Beispiele sollten berücksichtigt werden und können im Einzelfall ver-
bindlich festgelegt werden. In diesen baulichen Anlagen sind neben 
Rettungswegen im Sinne von § 33 der Bremischen Landesbau-
ordnung zusätzliche bauliche Maßnahmen für die Selbstrettung von 
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Menschen mit Behinderungen im Rollstuhl dann erforderlich, wenn die 
Anlage oder Teile davon von diesem Personenkreis überdurchschnitt-
lich, bezogen auf den Bevölkerungsanteil der Behinderten, genutzt 
werden. Anderenfalls genügen betriebliche Maßnahmen, die die 
Rettung mittels fremder Hilfe sicherstellen. 

3. Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet 
werden. 

4. Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 ent-
sprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden. Erstreckt sich 
ein öffentlich zugänglicher Bereich über mehr als zwei Geschosse, ist 
die Anzahl der Toilettenräume bedarfsgerecht zu erhöhen und gleich-
mäßig verteilt anzuordnen, mindestens ist aber ein zweiter Toiletten-
raum anzuordnen. 

5. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stell-
plätze für Benutzer müssen Abschnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 ent-
sprechen. Weitergehende landesrechtliche und kommunale Regelun-
gen bleiben unberührt. 

6. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplätze in 
Versammlungsräumen mit festen Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 
entsprechen; sie können auf die nach § 51 der Bremischen Landes-
bauordnung i.V.m. § 10 Absatz 7 der Muster-Versammlungsstätten-
verordnung erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenutzer angerechnet 
werden. 

7. Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6, 7 und 8 festgelegte Achs-
maß der Greifhöhe für Türdrücker und Griffe ist grundsätzlich nur bei 
den Türen zu den barrierefreien Sanitärräumen auszuführen. Die 
Greifhöhe aller anderen Türen kann in Abhängigkeit von der Nutzung 
mit Blick auf den Nutzerkreis des öffentlich zugänglichen Bereichs 
zwischen 85 cm und 105 cm festgelegt werden. 

Hinweise: 

Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der 
Einführung nicht erfasst. 

Die DIN 18040 Teil 1 erlangt öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit nur nach 
Maßgabe dieser Technischen Baubestimmung. Es wird jedoch empfohlen, 
weitergehende Barrierefreiheit durch die Berücksichtigung auch der von 
der bauaufsichtlichen Einführung ausgenommenen Abschnitte herzu-
stellen. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um öffentliche Gebäude des 
Landes oder der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven handelt, für 
die die weitergehenden baulichen Anforderungen an die Barrierefreiheit 
nach § 8 des Bremischen Behindertengleichstellungsgesetz (BremBGG) 
vom 18. Dezember 2018 (Brem.GBl. S. 608) zu beachten sind, dessen 
Vollzug in Kürze durch die im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 
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bekanntzumachende „Richtlinie Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude des 
Landes und der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven“ des Senators 
für Finanzen konkretisiert werden soll. 

- zu Anlage A 4.2/3 -  DIN 18040-2; Barrierefreiheit im Wohnungsbau 

Die Einführung bezieht sich auf  

a) Wohnungen und Wohnnutzungen, soweit sie nach § 50 Absatz 1 der 
Bremischen Landesbauordnung barrierefrei sein müssen und 

b) Wohnungen und Aufzüge, soweit sie nach § 39 Absatz 4 Satz 4 der 
Bremischen Landesbauordnung stufenlos erreichbar sein müssen. 

c) Beherbergungsräume einschließlich der zugehörigen Sanitärräume, 
soweit sie nach § 11 der entsprechend Ziffer A 2.2.2.2 als Technische 
Baubestimmung eingeführten Muster-Beherbergungsstättenverord-
nung barrierefrei sein müssen. 

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu 
beachten: 

1. Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 sowie alle Anforderungen mit der Kenn-
zeichnung „R“ sind von der Einführung ausgenommen. 

2. Für Wohnungen nach § 50 Absatz 1 der Bremischen Landesbau-
ordnung genügt es, wenn ein Fenster eines Aufenthaltsraums 
Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht. 

3. Für die stufenlose Erreichbarkeit nach § 39 Absatz 4 Satz 4 der Bremi-
schen Landesbauordnung genügt es, wenn Eingänge Abschnitt 
4.3.3.2 Tabelle 1 Zeile 1, Bewegungsflächen an Türen Abschnitt 
4.3.3.4 und Rampen Abschnitt 4.3.7 entsprechen. 

4. Für Beherbergungsräume, die einschließlich der zugehörigen Sanitär-
räume den Grundanforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen 
entsprechen müssen, gilt Abschnitt 5 ohne Anforderungen mit der 
Kennzeichnung „R“. 

5. Für Beherbergungsräume, die einschließlich der zugehörigen Sanitär-
räume barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein 
müssen, gilt Abschnitt 5 mit den Anforderungen mit der Kennzeich-
nung „R“. Zusätzlich muss das WC-Becken beidseitig anfahrbar sein; 
bei mehr als einem Beherbergungsraum für uneingeschränkte Roll-
stuhlnutzung können die Zugangsseiten für die WC-Becken abwech-
selnd rechts oder links vorgesehen werden. In der Nähe des WC-
Beckens muss eine Notrufanlage vorgesehen werden. Abweichend 
von Abschnitt 5.5.1 sind Stütz- und/oder Haltegriffe neben dem WC-
Becken sowie im Bereich der Dusche schon bei der Errichtung vorzu-
sehen – dabei kann es sich auch um Ausführungen handeln, die bei 
Bedarf angebracht werden. 

  




